
An alle Unternehmer / Führungskräft e

So nicht!

Gefahrbereich von Lkw 
und Erdbaumaschine

Der Ort: Betriebshof eines Recyclingunternehmens

Die Situation: Der Fahrer eines Container-Lkw sollte den 

Container auf dem Betriebshof absetzen. Hierbei fuhr er rück-

wärts mit Hilfe eines Einweisers. Plötzlich wurde der Einweiser 

zwischen einem dort bereits stehenden Container und dem 

Lkw eingequetscht.

Der Fehler: Der Einweiser begab sich in den Gefahrbereich 

des Lkw.

Die Folgen: Der Einweiser erlitt schwerste Quetschungen 

und Frakturen am Kopf und am Oberkörper.

Handeln Sie jetzt !



Sondern  so !

Halten Sie als Geräteführer Blickkontakt zum Einweiser. Die 

Kommunikation zwischen Geräteführer und Einweiser muss 

ständig sichergestellt sein. 

Als Geräteführer kennen Sie die toten Winkel. Stellen Sie Spiegel 

und Kameras ein und säubern Sie diese bei Bedarf.

Halten Sie Blickkontakt zum Geräteführer, wenn Sie sich dem 

Gefahrbereich nähern. 

Der Vorgesetzte legt den Gefahrbereich fest und sorgt – soweit 

möglich – für Absperrung. Im Schwenk- und Arbeitsbereich von 

Erdbaumaschinen darf sich niemand aufh alten.

Weitere Informationen:

BGV D 6 „Krane“, §§ 30, 32

BGV D 29 „Fahrzeuge“, §§ 38, 46

BGR 500 „Betreiben von Arbeitsmitteln“, Kapitel 2.12, Nr. 3.3

Betriebssicherheitsverordnung, Anhang 2

StVO §§ 1, 9

Praxishandbuch Baustoff e – Steine – Erden

• A 1.22 Verkehrssicherheit

• A 2.1 Erdbaumaschinen

• A 2.2 Gabelstapler

• A 2.3 Fahrzeuge (Lkw, Ladekran)

www.bgrci.de

www.arbeitssicherheit.de/de/html/bgvr-verzeichnis

Beachten Sie auch die fi rmeninternen Regelungen. 



Für Ihre Unterlagen

Checkliste 
„Gefahrbereich von Lkw 
und Erdbaumaschine“

Liegen für Arbeiten in Gefahrbereichen Gefährdungs  -

beur teilungen und Betriebsanweisungen vor?

 ja, erledigt/ 

 liegt vor

 nein, wird erledigt/erstellt

 bis 

 durch

Ist sichergestellt, dass alle Beschäft igten ausreichend 

 unterwiesen sind?

 ja, erledigt/ 

 liegt vor

 nein, wird erledigt/erstellt

 bis 

 durch

Werden auch betriebsfremde Personen eingewiesen?  ja, erledigt/ 

 liegt vor

 nein, wird erledigt/erstellt

 bis 

 durch

Ist sichergestellt, dass bei Bedarf unterwiesene Einweiser 

eingesetzt werden?

 ja, erledigt/ 

 liegt vor

 nein, wird erledigt/erstellt

 bis 

 durch

Werden Gefahrbereiche – wenn möglich – abgesperrt?  ja, erledigt/ 

 liegt vor

 nein, wird erledigt/erstellt

 bis 

 durch

Werden Warnwesten zur Verfügung gestellt?  ja, erledigt/ 

 liegt vor

 nein, wird erledigt/erstellt

 bis 

 durch

Tragen die Beschäft igten Warnwesten?  ja, erledigt/ 

 liegt vor

 nein, wird erledigt/erstellt

 bis 

 durch

Sind Fahrzeuge und Arbeitsmaschinen mit Einrichtungen 

zur Rückraumüberwachung (vorzugsweise mit Rückfahr-

kameras) ausgestattet?

 ja, erledigt/ 

 liegt vor

 nein, wird erledigt/erstellt

 bis 

 durch

Wird bei der Einsatzplanung der erforderliche Platzbedarf 

einschließlich der Sicherheitsabstände berücksichtigt?

 ja, erledigt/ 

 liegt vor

 nein, wird erledigt/erstellt

 bis 

 durch

Als verantwortungsvolle/-r Unternehmer/Führungskraft  stellen Sie die folgenden Punkte sicher:



Unterweisungsnachweis 
„Gefahrbereich von Lkw 
und Erdbaumaschine“

Datum:

Unternehmen:

Name des Unterweisenden:

Betrieb/Abteilung:

Ort der Unterweisung:

Teilnehmer:

Name, Vorname

Unterweisender

Unterschrift 

Vorgesetzter zur Kenntnis

Branchenprävention Baustoff e – Steine – Erden 

Theodor-Heuss-Straße 160 · 30853 Langenhagen  

Telefon 0511 7257-0 · Telefax 0511 7257-790 · www.bgrci.de 

Branchenprävention Bergbau

Hunscheidtstraße 18, 44789 Bochum 

Telefon 0234 316-0 · Telefax 0234 316-300 · www.bgrci.de 




